
1.1. StGB - Besonderer Teil

6. Kapitel
Straftaten gegen das persönliche und private Eigentum

§ 177 
Diebstahl
persönlichen oder privaten Eigentums
(1) Wer Sachen wegnimmt, die persönliches oder 
privates Eigentum sind, um sie sich oder anderen 
rechtswidrig zuzueignen, oder wer solche ihm über
gebene oder auf andere Weise in seinen Besitz ge
langte Sachen sich oder anderen rechtswidrig zueig
net, wird wegen Diebstahls zum Nachteil persönli
chen oder privaten Eigentums zur Veranwortung ge
zogen.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 178
Betrug zum Nachteil
des persönlichen oder privaten
Eigentums
(1) Wer einen anderen durch Täuschung zu einer 
Vermögensverfügung veranlaßt, die das persönliche 
oder private Eigentum schädigt, um sich oder ande
ren rechtswidrig Vermögensvorteile zu verschaffen, 
wird wegen Betruges zum Nachteil persönlichen 
oder privaten Eigentums zur Verantwortung gezo
gen.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 179
Verfehlung zum Nachteil 
persönlichen oder privaten Eigentums
Wer einen Diebstahl oder Betrug zum Nachteil per
sönlichen oder privaten Eigentums begeht, der unter 
Berücksichtigung aller Umstände der Tat, wie des 
Schadens, der Schuld des Täters und seiner Persön
lichkeit geringfügig ist, wird wegen einer Verfehlung 
zur Verantwortung gezogen.

Hinweis: Vgl. § 1 der 1. DVO zum EGStGB/StPO 
- Verfolgung von Verfehlungen - (Reg.-Nr. 1.З.); 
vgl. auch Hinweis vor § 28 StGB. §

§ 180
Bestrafung von Vergehen zum Nachteil 
persönlichen oder privaten Eigentums
Wer durch einen Diebstahl oder Betrug zum Nach
teil persönlichen oder privaten Eigentums einen hö
heren Schaden verursacht, die Tat mit großer Inten
sität oder unter grober Mißachtung der Vertrauens
stellung oder anderer erschwerender Umstände be
geht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder 
mit öffentlichem Tadel bestraft oder von einem ge
sellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verant
wortung gezogen.

§ 181
Bestrafung von verbrecherischem Diebstahl 
und Betrug zum Nachteil 
persönlichen oder privaten Eigentums
(1) Verbrecherischer Diebstahl oder Betrug wird 
mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren be
straft. Einen verbrecherischen Diebstahl oder Be
trug begeht, wer
1. eine schwere Schädigung des persönlichen oder 

privaten Eigentums verursacht;
2. die Tat zusammen mit anderen ausführt, die sich 

unter Ausnutzung ihrer beruflichen Tätigkeit 
oder zur wiederholten Begehung von Straftaten 
gegen das Eigentum zusammengeschlossen ha
ben;

3. wiederholt mit besonders großer Intensität han
delt;

4. die Tat ausführt, obwohl er bereits zweimal we
gen Diebstahls oder Betruges zum Nachteil sozia
listischen oder persönlichen oder privaten Eigen
tums oder Hehlerei oder einmal wegen Raubes 
oder Erpressung mit Freiheitsstrafe bestraft ist.
Hinweis: Vgl. Hinweis zu § 44 StGB.

(2) Ist die Tatbeteiligung nach Absatz 1 Ziffer 2 von 
untergeordneter Bedeutung, kann die Bestrafung 
nach § 180 erfolgen.

§ 182 
Untreue
(1) Wer die ihm kraft Gesetzes, staatlichen Auftra
ges oder Vertrages eingeräumte Befugnis, persönli
ches oder privates Eigentum anderer zu verwalten, 
zu deren Nachteil mißbraucht, um sich oder andere 
zu bereichern, wird mit Geldstrafe, Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren bestraft.
(2) Wer durch die Untreue einen erheblichen Ver
mögensschaden verursacht oder die Tat unter ande
ren erschwerenden Umständen begeht, wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren be
straft.

§ 183
Vorsätzliche Sachbeschädigung
(1) Wer "vorsätzlich und rechtswidrig fremde Sa
chen, die persönliches oder privates Eigentum sind, 
zerstört, vernichtet, beschädigt oder unbrauchbar 
macht, wird von einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit 
öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
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